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Beschlussvorlage  Drucksachen-Nr. 0354/2023 

 öffentlich 
 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung 

Seniorenbeirat der Stadt Bergisch Gladbach 09.08.2023 Beratung 

Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, 
Demografie und Gleichstellung von Frau und 
Mann 

24.08.2023 Beratung 

Rat der Stadt Bergisch Gladbach 05.09.2023 Entscheidung 

 

Tagesordnungspunkt 

Aufgabenwahrnehmung zur Landesseniorenvertretung NRW 

Beschlussvorschlag: 
 
Frau Gitschier-Piepenbrock wird im Namen des städtischen Seniorenbeirates als Vertreterin 
des Beirats in die Landesseniorenvertretung NRW entsandt. 
 
 



   

 

Kurzzusammenfassung: 
 
Kurzbegründung: 
 
Frau Gitschier-Piepenbrock wurde vom Seniorenbeirat gewählt, um die 
Aufgabenwahrnehmung der Landesseniorenvertretung NRW zu übernehmen. 
 
Risikobewertung: 
 
Keine 
 
 

Auswirkungsübersicht Klimarelevanz: 
 

keine Klimarelevanz: 
 

positive Klimarelevanz: 
 

negative Klimarelevanz: 
 

X 
 

  

 
Weitere notwendige Erläuterungen: 
 
(…) 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

 keine 
Auswirkungen: 

Mehrerträge: 
 

Mehraufwendungen: 

  lfd. Jahr Folgejahre lfd. Jahr Folgejahre 

konsumtiv: X     

investiv: X     

planmäßig: X     

außerplanmäßig: X     

 
Weitere notwendige Erläuterungen: 
 
(…) 
 
 

Personelle Auswirkungen: 
 

 keine 
Auswirkungen: 

Einsparungen: 
 

Einstellungen: 
 

planmäßig X   

außerplanmäßig: X   

kurzfristig: X   

mittelfristig: X   

langfristig: X   

 
Weitere notwendige Erläuterungen: 
 



   

 

(…) 
 

Sachdarstellung/Begründung: 
 
Die Vorsitzende, Frau Dr. Rieband, hat in der Seniorenbeiratssitzung am 25.01.2023 
vorgeschlagen, ein Mitglied des Beirats auszuwählen, welches die Aufgabe der Vertretung 
bei der Landesseniorenvertretung NRW wahrnimmt. 
 
Einstimmig wurde Frau Hildegard Gitschier-Piepenbrock als Vertreterin gewählt, um an 
Veranstaltungen der Landesseniorenvertretung NRW für den Seniorenbeirat der Stadt 
Bergisch Gladbach teilzunehmen. 
 
Gem. § 6 der Satzung des Seniorenbeirates bedarf es in diesen Fällen einer Genehmigung 
durch den Hauptausschuss. 
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